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Anordnung 
zur Bekämpfung des Kartoffelkäfers 

im Jahre 1952.

Vom 17.

Die Sicherung des Kartoffelanbaues sowie die im 
Fünf jahrplan festgelegte Ertragssteigerung bei Kar
toffeln erfordern neben der Anwendung fortschritt
licher Anbaumethoden und der Verwendung hoch
wertigen Pflanzgutes eine intensive Bekämpfung 
des Kartoffelkäfers.

In enger Zusammenarbeit aller Verwaltungs
organe mit den demokratischen Parteien und Mas
senorganisationen, der Vereinigung der gegenseiti
gen Bauernhilfe (Bäuerliche Handelsgenossenschaft) 
— VdgB (BHG), ist die Bekämpfung des Kartoffel
käfers unter Auswertung aller bisherigen Erfah
rungen sorgfältig zu planen, anzuleiten und zu 
überwachen.

Um eine wirksame, erfolgreiche Bekämpfung des 
Kartoffelkäfers unter tatkräftiger Mitarbeit der ge
samten Bevölkerung zu gewährleisten, wird für die 
Durchführung der Kartoffelkäferbekämpfung im 
Jahre 1952 folgendes angeordnet:

§ 1
Für die Anleitung, Durchführung und Kontrolle 

der Bekämpfung des Kartoffelkäfers sind verant
wortlich

a) in der Deutschen Demokratischen Republik:
der Minister für Land- und Forstwirtschaft,

b) in den Ländern:
die Minister für Land- und Forstwirtschaft
der Landesregierungen,

c) in den Kreisen:
die Landräte,
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d) in den kreisfreien Städten:
die Oberbürgermeister,

e) in den Gemeinden:
die Bürgermeister.

§ 2
(1) In den Ländern, Kreisen und Gemeinden sind 

zur Durchführung der Kartoffelkäferbekämpfung 
Organisations- und Einsatzpläne zu folgenden Ter
minen auszuarbeiten von:

a) den Ministerien für Land- und Forstwirtschaft 
der Landesregierungen .. bis zum 8. April,

b) den Räten der Kreise und kreisfreien Städte
bis zum 16. April,

c) den Räten der Gemeinden bis zum 26. April.

(2) Bei der Ausarbeitung der Pläne ist besonders 
zu berücksichtigen:

a) Festlegung der Zusammenarbeit zwischen der 
Verwaltung, den demokratischen Parteien und 
den Massenorganisationen zur Aufklärung und 
Mobilisierung der gesamten Bevölkerung bei 
der Kartoffelkäferbekämpfung,

b) Aufstellung und Einsatz von beweglichen Be
kämpfungskolonnen,

c) Zusammenarbeit mit Maschinenausleihstatio
nen (MAS) und Volkseigenen Gütern (VEG) 
beim Einsatz von Großgeräten sowie bei 
Transporten,

d) Festlegung der Suchtage und Suchzeiten in 
den Gemeinden,

e) Aufstellung von Suchergruppen entsprechend 
der Kartoffelanbaufläche,


